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Jedes Bundesland hat Gesetze, Verordnungen und Erlasse zur Anordnung von Mehrarbeit. Die
sind, wie immer, die Grundlage dafür was man kann undwas man nicht kann.
In Hessen ist das die Pflichtstundenverordnung, die Arbeitszeitverordnung und die
Mehrarbeitregelungen des HSchG, die Erlasse zur Anordnung von Mehrarbeit sowie die
Dienstordnung für Lehrkräfte. Daraus ergeben sich ggf. auch die Ablehnungsbegründungen.
Ohne sich da genau auszukennen, kommt man nicht weit. Im Zweifelsfalle ruft man bei der
Rechtsberatung seiner Gewerkschaft an.
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